
35a seelische Behinderung
Beitrag von „kneipentour“ vom 27. Oktober 2021 11:38

Hallo,

kann mir jemand sagen, ob der Paragraph 35a in der Schülerakte vermerkt bleibt oder der
Eintrag nach Ablauf der Geltungsdauer entfernt wird?

Oder steht in der Schülerakte gar nichts, sondern nur in der "Sonderpäd-Akte"?

Ist 35a nur begrenzt gültig?

Kann es perspektivisch gesehen Nachteile geben, wenn man diesen Paragraphen beantragt?

Vielen lieben Dank.

Kati

1https://www.lehrerforen.de/thread/57544-35a-seelische-behinderung/?postID=664808#post664808
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